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Gesetzes erworbenen Anspruches auf die ausdrückliche AufnahmeKundmachungen.
in den Heimatverband sind nicht bloß der Anspruchsberechtigte
selbst, beziehungsweise seine Nachfolger im Heimatrechte, das
heißt jene Personen, welche gemäß der Bestimmungen der §§ 6,Gesetz vom 5. December 1896,
7, 11, 12 und 13 des Gesetzes vom 3. December 1863wodurch einige Bestimmungen des Gesetzes vom
R.=G.=Bl. Nr. 105, ihr Heimatrecht von jenem des Anspruchs¬3.December 1863 (R.=G.=Bl. Nr. 105), betref¬ berechtigten ableiten, sondern auch die bisherige Heimatgemeinde,

fend die Regelung der Heimatverhältnisse, und falls es sich um einen Heimatlosen handelt, jene Gemeinde
abgeändert werden. berechtigt, welcher der Heimatlose auf Grund der BestimmungenMit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde des III. Abschnittes des Heimatgesetzes zugewiesen worden ist.

Ich anzuordnen wie folgt: Eine jede Gemeinde ist verpflichtet, von der auf Grund
des § 1 oder 2 erfolgten Aufnahme einer Person in den Heimat¬Artikel I
verband die bisherige Heimatgemeinde zu verständigen.Die §§ 8, 9 und 10 des Gesetzes vom 3. December 1853

R.=G.=Bl. Nr. 105, betreffend die Regelung der Heimatver¬ § 4.
hältnisse, werden hiermit aufgehoben und haben an deren Stelle Hat ein österreichischer Staatsbürger seinen Aufenthalt in

nachfolgende Bestimmungen zu treten: der Gemeinde, in welcher er gemäß § 2 dieses Gesetzes den
§ 1 Anspruch auf Aufnahme in den Heimatverband derselben er¬

Das Heimatrecht wird durch ausdrückliche Aufnahme in worben hat, aufgegeben oder das Gebiet der Gemeinde unfrei¬
den Heimatverband erworben willig verlassen, so kann dieser Anspruch von dem Berechtigten

selbst oder seinem Nachfolger im Heimatrechte nur binnen zwei§ 2.
Jahren, von dessen Heimatgemeinde dagegen binnen fünf JahrenDie ausdrückliche Aufnahme in den Heimatverband kann
nach dem Aufhören des Aufenthaltes in der Gemeinde geltendvon der Aufenthaltsgemeinde demjenigen österreichischen Staats¬ gemacht werden.bürger nicht versagt werden, welcher nach erlangter Eigenderech¬ Die in Gemäßheit der §§ 2, 3 und 4 einzubringenden

tigung durch zehn der Bewerbung um das Heimatrecht voraus¬ Gesuche zur Geltendmachung des Anspruches auf ausdrückliche
gehende Jahre sich freiwillig und ununterbrochen in der Ge¬

Aufnahme in den Heimatverband sind als gebührenfrei zu be¬meinde aufgehalten hat.
handeln.Wird der Aufenthalt in einer Gemeinde unter Umständen § 5.begonnen, durch welche ein freiwilliger Aufenthalt ausgeschlossen

ist, so beginnt der Lauf der zehnjährigen Frist erst mit dem Ausländer und Personen, deren Staatsbürgerschaft nicht
Tage, an welchem diese Umstände aufgehört haben. Treten nachweisbar ist, erlangen unter den im § 2 festgesetzten Be¬
solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthaltes ein, so ruht dingungen den Anspruch auf Zusicherung der Aufnahme in den
unwährend ihrer Dauer der Lauf der zehnjährigen Frist. Heimatverband einer österreichischen Gemeinde; die Aufnahme

Durch freiwilliges Aufgeben des Aufenthaltes in der Ge¬ wird jedoch erst dann wirksam, wenn die Betreffenden das öster¬
reichische Staatsbürgerrecht erlangt haben.meinde wird die begonnene zehnjährige Aufenthaltsfrist unter¬

brochen. Als eine Unterbrechung des Aufenthaltes wird jedoch § 6.eine freiwillige Entfernung nicht angesehen, wenn aus den Um¬
Wenn die Aufenthaltsgemeinde es unterlässt, über denständen, unter welchen sie erfolgt, die Absicht erhellt, den Auf¬ geltend gemachten Anspruch auf die Aufnahme in den Heimat¬enthalt beizubehalten.

verband (§§ 2, 3 und 4), beziehungsweise die Zusicherung des¬Die in einer Gemeinde begonnene Ersitzung des Heimat
selben (§ 5) innerhalb einer Frist von sechs Monaten, von derrechtes wird durch eine lediglich infolge der Erfüllung der ge
Einbringung des Anspruchsgesuches an gerechnet, zu entscheiden,setzlichen Wehrpflicht bedingte Abwesenheit weder gehemmt noch
ällt die Entscheidung der vorgesetzten politischen Behörde zu.unterbrochen. Dagegen ruht während der Dauer einer anderweitigen

Dieselbe Behörde entscheidet im Falle der Berufung, wennfreiwilligen Abwesenheit der Lauf der zehnjährigen Frist. die Aufnahme in den Heimatverband, beziehungsweise die Zu¬Der Bewerber darf ferner während der festgesetzten Auf¬
sicherung derselben in den Fällen der §§ 2 bis 4, beziehungs¬enthaltsfrist der öffentlichen Armenversorgung nicht anheimfallen
weise 5, von der Aufenthaltsgemeinde verweigert wurde.Die Befreiung vom Schulgelde hinsichtlich der eine Schule be¬

suchenden Kinder, sowie der Genuss eines Stipendiums, endlich S 7.
eine nur vorübergehend gewährte Unterstützung sind nicht als Außer den in den §§ 2 bis 4, beziehungsweise 5 bezeich¬
Acte der Armenversorgung anzusehen. neten Fällen entscheidet über Ansuchen um ausdrückliche Auf¬§ 3.

nahme in den Heimatverband mit Ausschlufs jeder BerufungZur Geltendmachung des in Gemäßheit des § 2 dieses die Gemeinde.


